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Grundlagen der systematischen Überprüfung

• Rechtliche Grundlagen § 8bis SchulV 

• Konzept Systematische Überprüfung

• Pool Prüfbereiche (intern)

• Dreijahrespläne Prüfbereiche



Beraten und 

Informieren

Grundlagen der systematischen Überprüfung

Mitwirken

Prüfen und 

Kontrollieren

Einhaltung gesetz-

licher Bestimmungen

Gleichwertigkeit der 

Angebote

Lehrberechtigung

Leiten und 

Entscheiden

Broschüre «Schulaufsicht»

Arbeitsfeld «Prüfen und Kontrollieren»

Überprüfung der Vorgaben durch:

• Passiven Ansatz: Hinweise aus der 

Bevölkerung, der Lehrerschaft, von 

involvierten Bildungspartner

• Systematischen Ansatz: Geplantes und 

systematisches Monitoring der Schulaufsicht

Prüfen und 

Kontrollieren



Ziel der Überprüfung

Die Gemeinden sind bei der Erfüllung ihrer Aufgaben an die 

Verfassung und die Gesetzgebung gebunden. 

Auftrag des Kantons: 

• Übereinstimmung der Gemeindetätigkeit mit kantonalem Recht 
sowie mit Gemeinde- und Bundesrecht überprüfen

• Gleichwertigkeit der Bildungsangebote der Gemeinden 
garantieren



Ziel der Überprüfung

Fokus auf formale Aspekte der Einhaltung gesetzlicher 

Bestimmungen und kantonaler Vorgaben (Einhaltung: ja/nein)

• Bestimmungen und Vorgaben in der Schulgesetzgebung

• Regierungsrats- und Bildungsratsbeschlüsse

Beispiele

• Vorhandensein eines Lehrdiploms

• Einhaltung der Stundentafeln, Blockzeiten etc.

• Meldepflicht von Privatschulen an Rektor/in der Wohnortsgemeinde



Auswirkung

Bestätigung der Ordnungsmässigkeit

• …schafft Vertrauen in die Schule vor Ort, bzw. in das kantonale 
Schulsystem; kann für die Imagepflege unterstützend wirken

Handlungsbedarf aufseiten der Schule

• Behebung von festgestellten Defiziten bzw. Missständen



Abgrenzung Monitoring – Externe Evaluation

Schulaufsicht Externe Evaluation

Auftrag Überprüfung der Einhaltung gesetzlicher 

Bestimmungen, kantonaler Vorgaben

Systematische Überprüfung der 

Qualität der Schulen

Fokus Formale Aspekte Qualitative Aspekte 

Feedback an Schulen Rückmeldung an die Schulen, über 

Einhaltung der Vorgaben

Entwicklungshinweise, Vorschläge 

zur Qualitätsverbesserung

Vorgehen bei Missständen Einleitung weiterer Abklärungen, ggf. 

aufsichtsrechtliches Verfahren

Bei gravierenden Missständen: 

Meldung an Schulleitung, 

Schulkommission

Verbindlichkeiten Beantragung von Massnahmen bei DBK 

(DBK weisungsbefugt)

Empfehlungen an die Schulen 

(Entwicklungshinweise)



Abgrenzung Monitoring – Externe Evaluation

Schulaufsicht Externe Evaluation

Lehrberechtigung Diplome, Lehrberechtigung prüfen, 

Abgleich mit Unterrichtstätigkeit

Keine Zuständigkeit

Stundenpläne Umsetzung der Stundentafeln, 

Zeiteinheiten pro Fach

Keine Zuständigkeit

Beurteilen und Fördern 

B&F

Vorgaben der Schulleitung, B&F in 

Jahresplanung

Qualität der Umsetzung der 

Grundsätze B&F, Haltung der LP, der 

Schule zu B&F

Zeugnisse Werden Vorgaben im Promotions-

reglement eingehalten?

Keine Zuständigkeit



Grundsätze

Die von der DBK festgelegten Prüfbereiche sind von Bedeutung für 

das Bildungswesen (→ relevante Kernbereiche).

Grundsatz 1: Relevanz

Grundsatz 2: Transparenz

Das Verfahren wird für die Beteiligten transparent ausgestaltet:

Verfahrensschritte / Aufgaben / Rollen / Zuständigkeiten



Grundsätze

Umfang und Methode der Datenerhebung sowie die dazu 

benötigten Ressourcen sind verhältnismässig: Ausbalancierter 

Aufwand und Ertrag, massvolle personelle Investitionen für 

Datenerhebung, Leistbarkeit mit bestehenden Ressourcen

Grundsatz 3: Adäquanz

Grundsatz 4: Proaktiver Handlungsspielraum

Frühzeitige Kommunikation des Dreijahresplans gewährt Handlungs-

spielraum und Planungssicherheit: adäquate Vorbereitungszeit, 

Festlegung von Massnahmen in der Jahresplanung, erst nach 

massvoller Konsolidierung



Grundsätze

Die Vertraulichkeit der Daten ist gegenüber anderen Gemeinden 

und Privatschulen gewährleistet.

• Resümierender Bericht zuhanden aller Gemeinden und der 

DBK anonymisiert

• Nach Abschluss der Überprüfung Vernichtung der Originaldaten 

spätestens nach einem Jahr

Die individuelle Berichterstattung an die operative und strategische 

Führungsebene ist nicht anonymisiert.

Grundsatz 5:Datenvertraulichkeit



Verlauf



Termine

Aktivität Zuständigkeit

April - August • Detailinformationen über die Durchführung der Datenerhebung an die 

Schulen

Schulaufsicht

Sept. -  Nov. • Datenerhebung Schule

bis Ende Dez. • Auswertung der Daten Schulaufsicht

bis Ende Jan. • Verfassen des Berichts Schulaufsicht

bis Ende Feb. • Individuelles Feedback an die Schule oder Einleitung weiterer 

Abklärungen

• Kommunikation der jeweiligen Dreijahresplanung

Schulaufsicht

bis Mitte März • Abschluss des Verfahrens

• Reporting der Schulaufsicht

Schulaufsicht



Methoden

Möglichkeiten

Stichproben • Stichprobenziehung bei grosser Population

• Zufallsproben

Schriftliche Befragung • Onlinebefragung

• Papierfragebogen

Dokumentenanalyse • Mögliche Dokumente

• Klassenstundenpläne

• Richtlinien zu den Stundenplänen

• Lehrdiplome etc.

Interview • Telefonisch oder face-to-face

• Ergänzung zur schriftlichen Befragung, Dokumentenanalyse



Prüfbereiche

Dreijahreszyklus und Auswertung

Schuljahr Gemeindliche Schulen Privatschulen 

2018/19 Zeugnisse 

Umsetzung der Meldepflicht an den 

Rektor der Gemeinde, in der ein Kind 

schulpflichtig ist 

2019/20 
Entscheide betreffend  

besondere Förderung 
Schularzt 

2021/22 Hausaufgaben Durchführung einer internen Evaluation 

 

2018/19

Gemeindliche Schulen

• 9 von 10 Zeugnissen korrekt

• Abweichungen: Wahlfächer, unzulässige Textbausteine unter "Bemerkungen", Doppelstatus 

als Regel- und Sonderschüler, Lernberichte

Privatschulen: 

• Meldepflicht 40 % nicht erfüllt

• Gründe: Meldung nur im Kt. Zug, Abgabe Schulbestätigungen an Erziehungsberechtigte oder 

Arbeitgeber 



Prüfbereiche

Auswertung
2019/20

Gemeindliche Schulen:

• «üLZA» in 1-2 Fächern nur bei Vorliegen einer Teilleistungsstörung (nicht bloss aufgrund von 

schwächeren Leistungen).

• Anzahl «vLZA in mehreren Fächern bei Beeinträchtigung im Lernen» seit neuer Möglichkeit 

markant gestiegen (Umgehung von «üLZA aufgrund einer Lernbehinderung»?)

• «vLZA in mehreren Fächern bei Beeinträchtigung im Lernen» oft nach zwei Jahren verlängert 

und vereinzelt auch auf der Sek I beschlossen (trotz Einteilung der SuS in die vier Schularten)

Privatschulen:

• Keine Privatschule hatte einen mit den gemeindlichen Schulen vergleichbaren und mit 

sämtlichen Aufgaben versehenen Schularzt-Dienst organisiert. 

• Grosse Unterschiede bezüglich der Umsetzung des Schularzt-Dienstes

2021/22

Gemeindliche Schulen:

• Regelmässig mehr Hausaufgaben als höchstens zulässig

• Keine Hausaufgaben-Übersicht in der Schule 

• Hausaufgaben vom Freitag auf den Montag, d. h. über das Wochenende

Privatschulen:

• Keine interne Evaluation durchgeführt

• Keine Mehrjahresplanungen für die geplanten schulischen Entwicklungsprozesse

• Evaluationsresultate werden nicht in schriftlichen Evaluationsberichten festgehalten

• Massnahmen zur Qualitätsentwicklung nicht in einem Massnahmenplan festgehalten



Reporting

Anonymisierte Berichterstattung über das Verfahren

• z.H. der jeweiligen zuständigen 

Gremien (KR, RR, BR, DBK, 

Reko, SPKZ, Privatschulen etc.  

• Steuerungswissen für den Kanton



Medienberichterstattung

Hohes öffentliches Interesse an Ergebnissen



Abteilung Schulaufsicht:

www.zg.ch/schulaufsicht

Fragen

Kontakt

https://zg.ch/de/direktion-fuer-bildung-und-kultur/amt-fuer-gemeindliche-schulen/schulaufsicht
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